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Arbeitsrecht

n  Ausgleichsanspruch
Der Handelsvertreter hat bei Beendigung 
seiner Tätigkeit einen Ausgleichsanspruch1  
für die dem Unternehmen des Geschäfts-
herrn neu zugeführten Kunden2. Der 
Handelsvertreter muss dem Unternehmer 
dazu rechtzeitig (innerhalb eines Jahres ab 
Vertragsbeendigung) bekannt geben, dass 
er diesen Anspruch geltend macht. Die 
konkrete Höhe des Anspruchs muss nicht 
angegeben werden. Es ist keine bestimmte 
Form vorgeschrieben; eine gerichtliche Gel-
tendmachung ist nicht erforderlich (OGH 
30.9.2009, 9 ObA 91/08 k).

n  Betriebsvereinbarung
Aufgrund von zwei älteren Dienstanwei-
sungen durften bestimmte Mitarbeiter der 
ÖBB3 ihr Mittagessen während der Dienst-
zeit einnehmen („bezahlte Mittagspause“). 
Im Jahr 2004 vereinbarte die ÖBB mit dem 
zuständigen Betriebsrat eine Gleitzeitrege-
lung. Da das Arbeitszeitgesetz inzwischen 
auch für diese Mitarbeiter galt, musste nun 
eine (nicht bezahlte) Ruhepause4 („Mit-
tagspause“) eingehalten werden. Die Ru-
hepause führte (bei gleichbleibendem Ge-
halt) im Ergebnis zu einer wöchentlichen 
„Verlängerung der Arbeitszeit“ um zwei-
einhalb Stunden5.  Eine solche Betriebsver-
einbarung ist eine zulässige Regelung der 

Arbeitszeit6 und keine (in Betriebsvereinba-
rungen unzulässige) Entgeltregelung (OGH 
30.9.2009, 9 ObA 121/08 x).

1  Bis zu einer Jahresprovision.

2  Oder für die wesentliche Erweiterung bestehen-
der Geschäftsverbindungen; in beiden Fällen nur, 
wenn zu erwarten ist, dass der Unternehmer aus 
diesen Geschäftsverbindungen auch noch nach 
Auflösung des Vertragsverhältnisses erhebliche Vor-
teile ziehen kann und es unter Berücksichtigung aller 
Umstände der Billigkeit entspricht, § 24 Abs 1 Han-
delsvertretergesetz (HVertrG).

3   Genauer: die ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG (nun-
mehr: ÖBB-Infrastruktur AG), eine 100 %-ige Toch-
ter der Österreichische Bundesbahnen-Holding AG.

4  § 11 Abs 1 Arbeitszeitgesetz (AZG): „Beträgt die 
Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit mehr als sechs 
Stunden, so ist die Arbeitszeit durch eine Ruhepau-
se von mindestens einer halben Stunde zu unterbre-
chen. […]“.

5  Oder ungenau: zu einer Abschaffung der „bezahl-
ten Mittagspause“.

6  Im Sinn des § 97 Abs 1 Z 2 Arbeitsverfassungsge-
setzes (ArbVG).

7  § 52 Markenschutzgesetz (MSchG).

8   Verbot, die Ware an den Eigentümer auszufol-
gen, § 382 Abs 1 Z 7 Exekutionsordnung (EO).

9   Art 9 Abs 1 der VO (EG) 1383/2003.

10 Oder (natürlich) ein anderer mit Zustimmung des 
Inhabers.

11 § 10b Markenschutzgesetz (MSchG). Er kann es 
ihm aber verbieten, die Waren in den EWR einzufüh-
ren, wenn er die Markenwaren außerhalb des EWR 
verkauft hat. So kann der Hersteller „Parallelimporte“ 
in den EWR verhindern. Der „Parallelimporteur“ er-
wirbt die Produkte (Waren oder Dienstleistungen) 
des Herstellers in einem Tiefpreisland und macht dem 
Hersteller damit in einem Hochpreisland Konkurrenz; 
vgl zB http://de.wikipedia.org/wiki/Parallelimport. 

Markenrecht

n  Beseitigung
Verletzt jemand die Marke eines anderen, 
ist er zur Beseitigung der Folgen verpflich-
tet. Der Verletzte kann insbesondere ver-
langen, dass die die Marke verletzenden 
Gegenstände vernichtet werden (hier: 
rechtswidrig eingeführte Uhren der Marke 
„Diesel“)7. Dieser Beseitigungsanspruch
kann auch mit einem Drittverbot8  gesichert 
werden, wenn sich die betroffene Ware bei 
einem Dritten (hier: den Zollbehörden) be-
findet9  (OGH 22.9.2009, 17 Ob 16/09 s).

n  EWR
Der Hersteller kann einem Dritten nicht 
verbieten, seine Markenwaren im EWR 
weiterzuverkaufen, wenn er (der Inhaber) 
sie selbst10 im EWR in Verkehr gebracht 
hat11. Das Markenrecht des Inhabers ist in 
diesem Fall „erschöpft“. Ob ein Marken-
recht im konkreten Einzelfall erschöpft ist, ist 
nur auf Einwand des Beklagten zu prüfen. 
Der Beklagte hat dabei zu behaupten und 
zu beweisen, dass die betroffenen Waren 
vom Markeninhaber oder mit dessen Zu-
stimmung im EWR auf den Markt gebracht 

wurden (OGH 22.9.2009, 17 Ob 16/09 s).
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12 So schon OGH 19.1.2009 16 Ok 13/08 – Telekom; 
OGH 11.10.2004, 16 Ok 14/04 – Postzeitungsver-
sand.

13 Und ferner die Verpflichtung zum Vertragsabschluss 
(wenn dass Nichtbeliefern eines Einzelhändlers die Nah-
versorgung gefährdet) sowie die Versorgungspflicht 
(Weiterverkaufspflicht an die Konsumenten in handels-
üblichem Umfang), § 4 f Nahversorgungsgesetz (NVG).

Gesellschaftsrecht n  Verwirkung
Der Inhaber einer Marke kann die Verwen-
dung dieser Marke durch einen anderen 
nicht (mehr) verhindern, wenn er die Ver-
wendung für fünf aufeinanderfolgende Jahre 
geduldet hat (außer der Dritte war bösgläu-
big). Das Zeichen des Dritten muss dazu 
allerdings Verkehrsgeltung erlangt haben 
(dh eine mehr oder weniger große Anzahl 
an Konsumenten muss die Marke mit dem 
Produkt des Dritten in Verbindung bringen) 
(OGH 22.9.2009, 17 Ob 14/09 x).

n  Dienstnehmer
Der Inhaber eines Unternehmens (hier: ein 
Gastwirt) kann auf Unterlassung geklagt wer-
den, wenn ein Dienstnehmer eine Marken-
verletzung im Betrieb des Unternehmens 
begeht. Diese Haftung des Unternehmers 
besteht nicht, wenn der Dienstnehmer 
ohne dessen Zustimmung unter Missbrauch 
der Unternehmensinfrastruktur nicht für 
das Unternehmen, sondern auf eigene 
Rechnung tätig wird (hier: Ausschenken 
einer gefälschten Kräuterlimonade) (OGH 
22.9.2009, 17 Ob 9/09 m).

Zivilrecht

n  Fruchtgenussrecht
Bei einer persönlichen Dienstbarkeit16 ste-
hen die Rechte nicht wie bei Grunddienst-
barkeiten („Servituten“) dem Eigentümer 
eines anderen Grundstücks zu, sondern ei-
ner bestimmten Person. Ist keine bestimmte 
Dauer vereinbart, gelten die Regelungen 
für die Nacherbschaft17 analog18: Der Be-
rechtigte kann unbegrenzt viele – bei sei-
nem Tod (noch) lebende – Personen als 
Nacherben einsetzen, aber nur einen bei 
seinem Tod (noch) nicht Lebenden (OGH 
18.9.2009, 6 Ob 139/09 y).

Wohnungseigentum
n  Ehewohnung
Eine ursprünglich unwirksame Vereinbarung 
über die Ehewohnung kann nachträglich 

14  Weil keiner der Ehepartner auf die Wohnung ange-
wiesen ist, so schon OGH 27.11.2007, 3 Ob 187/07g. 

15  Mit Notariatsakt, § 97 Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch (ABGB).

Wettbewerbsrecht
(„Kartellrecht“)

n  Nichtigkeit 
Im Kartellverfahren besteht für eine Nich-
tigkeitserklärung der zwischen der Antrags-
gegnerin und Dritten abgeschlossenen 
Verträge keine Grundlage12. Auch das Nah-
versorgungsgesetz sieht – wie das Kartell-
gesetz – in erster Linie die Abstellung von 
Wettbewerbsverstößen13 vor, nicht aber 
die Entscheidung über die zivilrechtlichen 
Folgen (OGH 18.9.2009, 16 Ok 9/09).

16  Es gibt drei persönliche Dienstbarkeiten: das Fruchtge-
nussrecht, das dingliche Gebrauchsrecht und das dingliche 
Wohnrecht.

17  § 604 ff Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB): 
Der Erblasser setzt einen (zusätzlichen) Erben ein, der nach 
dem Tod des eigentlichen Erben die Erbschaft erhalten soll.

18  § 612 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB).

wirksam werden, wenn die Wohnung zum 
Trennungszeitpunkt endgültig nicht mehr 
als Ehewohnung verwendet wurde14. Dann 
gehört die Wohnung zu den allgemeinen 
ehelichen Ersparnissen. Die Aufteilung der 
allgemeinen ehelichen Ersparnisse kann 
schon im Voraus15 vereinbart werden (OGH 
8.9.2009, 1 Ob 119/09 w).

n  Hausverwalter
Der Verwalter hat für Erhaltungsarbeiten, die 
über die laufende Instandhaltung hinausge-
hen, und für größere Verbesserungsarbeiten 
mindestens drei Angebote einzuholen. Die 
Verpflichtung erfasst nur „Arbeiten“ und lässt 
sich nicht auf Anschaffungen im Rahmen der 
ordentlichen Verwaltung übertragen. Die 
Anschaffung eines Geräts zur Bewirtschaf-
tung des Hauses (hier: eine Schneefräse) ist 
keine Erhaltungs- oder Verbesserungsarbeit 
(OGH 1.9.2009, 5 Ob 274/08 t).

Europ. Zivilverfahren
n  Erfüllungsort
Der Bewohner eines Mitgliedstaates kann 
in einem anderen Mitgliedstaat geklagt wer-

den, wenn er oder sie den eingeklagten An-
spruch in dem anderen Mitgliedstaat erfüllen 
hätte müssen. Der gesetzliche Erfüllungsort 
ist bei einer Geldschuld der Wohnsitz des 
Schuldners19;  dies gilt auch bei Anwendung der 
EuGVVO20 (OGH 8.9.2009, 4 Ob 90/09 b).

n  Dienstleistungen
Der Bewohner eines Mitgliedstaates kann 
in einem anderen Mitgliedstaat geklagt wer-
den, wenn er oder sie in diesem Mitgliedstaat 
Dienstleistungen erbringen hätte müssen21.  
Lizenzverträge – hier: die Einräumung einer 
Lizenz zum Vertrieb einer Konzertaufnahme – 
sind keine Dienstleistungsverträge im Sinn dieser 
Bestimmung (OGH 8.9.2009, 4 Ob 90/09 b).

n  Verbrauchersachen I
Ein Unternehmer kann einen Verbraucher 
nur in dem Mitgliedstaat der EU klagen, in 
dem er seinen Wohnsitz hat22. Die EuGVVO 
kennt drei Fälle von Verbrauchersachen. Der 
Kauf von Wertpapieren und der Abschluss 
eines Kreditgeschäfts zur Finanzierung dieser 
Wertpapiere sind nicht als Kauf beweglicher 
Sachen (erster Fall23) oder als Kreditgeschäft 
zur Finanzierung beweglicher Sachen (zwei-
ter Fall24) anzusehen. (OGH 8.9.2009, 1 Ob 
158/09f) (vgl aber den folgenden Rechtssatz).

n  Verbrauchersachen II
Der Kauf von Wertpapieren kann aber eine 
Verbrauchersache nach dem dritten Fall25 der 
EuGVVO (gewerbliche Tätigkeit in einem 
Mitgliedstaat) sein. Dazu ist erforderlich, dass 
der Unternehmer absatzfördernde Hand-
lungen auf diesen Mitgliedstaat „ausgerichtet“ 
hat. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn eine 
deutsche Bank mit einem österreichischen 
Finanzdienstleistungsunter-nehmen zusam-
menarbeitet und dieses Dienstleistungsun-
ternehmen Kunden an sie vermittelt (OGH 
8.9.2009, 1 Ob 158/09f).

19  § 905 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB).

20  Art 5 Abs 1 lit a der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des 
Rates vom 22.11.2000 über die gerichtliche Zu-ständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO).

21  Art 5 Abs 1 lit b der EuGVVO (FN 22).

22  Art 16 Abs 2 EuGVVO (FN 22).

23  Art 15 Abs 1 lit a EuGVVO (FN 22).

24 Art 15 Abs 1 lit b EuGVVO (FN 22).

25 Art 15 Abs 1 lit c EuGVVO (FN 22).


